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Der schweizerische Republikaner
herausgeg'eben

von Escher und Usteri
Ml'tàlieìtru der geftzgebenden Rathe der helvetischen Republik.

S a n d 111. I^IV. Litern/ den 24. April 1799. (s. Floréal. VII.)

Gesezgebung.

S e n a t, <6. April.
(Fortsetzung.)

Ein Beschluß, welcher das Dlrektorlutn einladet,
den B. Gingins und seine Schwester in den Rechten
zu erhalten, welche von ihrer Verzichtlcistnng auf das
Bürgerrecht von Bern, und der Festsetzung ihres zu oewegen. ^.ey gc.ang mir uno ocv

Wohnsitzes im K. Lemau herrühren können —

Tagen berichten, und besteht aus den B» Vert hol-
lel, Badoux und Lang.

Dolder theilt ans einem Briefe des Distrikts,
gerichtpräsident von Kulm, Kanton Argau, folgende
Nachrichten über die neuesten Unruhen in dasiger Ge,
gend mit:

„ Leztern Donstag Morgens machte ich noch ein,
mal einen Versuch, um unsere junge Mannschaft zum
Abmärsche zu bewegen. Dieß gelang mir und den

verlesen

M nr ruft zur Annahme

Als unsere Gemeindsversammlung auseinander gehen
wollte, so bekamen wir Bericht, daß ein Mann aus

Commis,on an, die in ein paar Tagen berichte, ^sewicht kam nut gleichem Lern, auf Rynach, wo
Fornerod war in der Provuon.chen VfrmmàgUch'j^ àr sogleich arretiren ließ. Gegen Rikenbach
d.o Lunan gegmmcutig, a,s Gingins auf stu> wir mehrere Mordklàpf losbrennen; an ver,
gerrcu t tn Bern Verzicht that da VW ganze ^che-schiedeuen Orten im Luzernergebiet hörten wir Sturm
sehr klar ist, und die Vcrwàgàmer in Bernbald darauf kamen aus dem Dorf Pftffikon
vpendar nur gute Patrioten zu belasten ,ucht, um dic^ Kanton Luzem etliche Uebelgestnnte, die den arre,
Cöttttibüäbleu zu cricichlem— ,0 stimmt er zur «ngc-. rten Kerl unter Drohungen des Mord und Brennens
säumten Annahme. ^ îherausfodcrten und sagten, es sey nun der Landsturm

Barras kann zwar auch annehmen, da das Dl- ànton Luzen, dreifach, die Länder und Entlibu-
rckwrlum m r eingeladen werden ,cll, die Rechte des seyen stürmend eu Sursee: der Stein sey gewor,
B. Gmgms zu schützen; aber er glaubt dagegen, fe„ und er werde um sich fressen. Ich säumte nicht
Gmgms mache ganz ungerechte Ansprüche; die Conlr--:z,nge und konnte unter großer Gefahr entwischen,
bulwn ward nicht auf die Bürger von Bern, ,onder„iund nach Brau mich begeben, und Rapport macvem
auf die Regicruugssamilien gelegt, »-nd durch Aufgabej Zum Unglük waren keine Truppen vorhanden; gestern
st'Ms Bürgerrechts konnte er fia, ter lczten nicht ent-iaber sind zu Mcnzingen und Rynach 800 Lemaner
ziehen. — Er stimmt übrigens für eine Cemnusson. eingcrükt und unsere Dörfer sind entwaffnet; 22 die

Augustini : die blosse Einladung ans Direkte--man als Aufrührer von Menzingen und Rynach kennt,
tium side»!! allerdings keine Untersuchung dmch eine

Commission zu bedürfen; doch stimmt er für diese,
weil es um eine Rechtsfrage zu thun ist. Devcvey
stimmt auch süc die Commisson. Die Absagung Gin-
gins ist von eben dem Tage, an welchem Bern an
die Franken Übergang; wie konnte er auf Rechte
Verzicht thun, die schon damals nicht mehr eristirten'

Die Commission wird beschlossen; sie soll in 2

sind arretirt und schon auf Arau abgeführt.
Der Senat schließt seine Sitzung, um einen vom

Direktorium eingesandten Bericht des Statthalters
von Schaffhausen über die Besiznahme der Stadt
Schaffhausen durch die Ocsterreichcr anzuhören.
Er nimmt hierauf folgenden Beschluß an:

-, In Erwägung, daß es nicht billig ist, daß die,
jcnigen Bürger, welche ihre Wichten gegen das Vas
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terland erfüllen und zur Vertheidigung desselben mit'
dem Elitenkorps marschiren, wahrend der Abwesen,
heit von ihrer Wohnung von hartherzigen Gläubigern
gerichtlich verfolgt werden — hat der große Rath —
nach erklärter Dringlichkeit beschloßen: — Es kann
keine gerichtliche Betreibung, um irgend einer Schuld
willen, gegen diejenigen Bürger statt finden, welche
mit dem Elitenkorps zur Vertheidigung des Varer-
landes oder sonst zur Unterdrückung innerer Unruhen
auf Besetz! der Regierung marschiren so lang sie zu
diesen Zwecken unter den Waffen seyn werden."

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird bestimmt,
daß die Diseussion über den Bergwerkbeschluß am 15.
Mai tmd jene über die Coustikutionsabanderungen
am id. Iuny eröffnet werden soll.

Grosser Rath, 17. April,
Vice - Präsident : Desloes.

Der Oberschreiber Balthasar läßt seine
Abwesenheit wegen Krankheit entschuldigen.

Das Direktorium fodert, zu Handen der Besol,
dung des Schulunterrichts in der Republik, 6000
Franken. Cartier fodert Verweisung an eine Com
mission, und wundert sich, daß für diesen Gegenstand
wieder Geld gefodert werde, da demseihen erst vor 8

Tagen eine ähnliche Summe geliefert wurde. Escher
bemerkt, daß die lezchin gestatteten 6000 Franken nicht
für Schulunterricht, sondern für die gewöhnlichen
Ausgaben des Ministeriums der Wissenschaften be,
stimmt waren; übrigens folgt er Cartiers Antrag.

Gmür versichert, daß die lezthin gelieferten 6000
Franken sehr verschiedene Bestimmungen hatten, unter
andern auch die, Gelehrte zu unterstützen; er folgt
der Verweisung an eine Commission, welche angenom
men und in welche geordnet werden: Esch er, Blatt,
man» und Erlacher.

Die Berathung über das Friedensrichter, Gutach-
ten wird fortgesezt.

§ 77- Carrard glaubt, ein Beisaz § sollte be,
stimmen, daß die den Zeugen vorzulegende Fragen
nicht unmittelbar durch die Parchei, sondern durch den
Mund des Friedensrichters geben müssen. Ander,
werth folgr. G ecr etan findet diese Abfassung un,
deutlich, »yd will festsetzen, daß der Friedensrichter
die Fragen vorlegen, und wann die Beisitzer oder
Partheie» glauben, es sey etwas unterlassen "worden,
sie diesen bitten können, dasselbe nachzuholen. Car,
rard untersiüzt diesen Antrag, welcher angenommen
wird.

§ 78. Cartier will bestimmen, daß die Zeugen
in dem Fall von Widerspruch wirklich ccnfiDuurr wer,
den müssen. Sccrelan findet das Wort Eonfron,
tatian unschiklich, weil es nur bei Criminalfällen ge»

braucht werden soll; er wünscht ein fchikiichtres Wort.

0

Carrard folgt Secretan, und willst, tiefem Fall ei»
zweites Zeugenvernör annehmen. An der werth be,
harret auf dem Gutachten, weil im Deutschen kein
schiklicheres Wort vorhanden ist. Secretan behar«
ret, und will nun in diesem Falle Erläulcrung von
den Zeugen fodern. Custor folgt. Billeter ist
gleicher Meinung, weil sonst dieser § mit dem 75. K

im Widerspruch wäre. Sch lumps will dicfin §
durchstreichen, weil dann der bürgerliche Rechtsgarrg
hierüber Bestimmungen treffen w::ö. Carra rb be,
merkt, daß die Friedensricht r-Verhandlungen ganz
anders und kürzer statt haben müssen, als die eigenr,
lichen Prozesse, und stimmt daher Secretan bei; denn
wenn offenbarer Widersprich vorhanden ist, so bebe»
sich diese Zeugnisse gegenseitig auf. R el! st ad stimmt
Carrard bei, dessen Antrag angenommen wird.

K 79. Secretan wünscht, daß diese Etdlcisiung
etwas sorgfältiger behandelt werde, als es bei dem
Friedensrichter Beschluß geschehen kann, und begehrt,
daß also dieser wichtige Gegenstand einer besondern
Commission zur Berathung vorgelegt werde. Carrard
wünscht die Frage zu vertagen, ob die Beeidign g vor
oder nach der Aussage statt haben soll, bis die Civil,
prozeßform hierüber verhandelt wird, uno begehrt also
nur ;u bestimmen, daß der Eid statt haben soll, in
den Fällen, welche die Gesetze zulassen. Dieser Ge,
gcnstand wird der Clvilrechtsgang, Commission zuge,
wiesen.

Die 6 folgende K§ werden ohne Einwendungen
angenommen.

§ 86. Carrard glaubt, wann etwas einer Um,
anderung in unsrer Verfassung bedürfe, so sey es die
Organisation der richterlichen Gewalt, denn all« Pro,
zesse, Civil und Criminal, können durch Appellation
oder Cassationsbegehren vor den Obergenchtshof kom,
men, und daher hängen gegenwärtig über 600 Pro,
zesse vor diesem Gerichtshof, und viele Angeklagte
schmachten in den Gefängnissen; also müssen wir
hierüber Ordnung zu bewirken suchen; daher auch
sollen wir nicht noch gar die Friedensrichter, Urtheile
der Cassation unterwerfen, und also diesen § ausstrei,
chen. Wollte man dagegen einwenden, auf diese Art
könne der Richter ungestraft den Gesetzen zuwider ur,
theilen, so ist zu bemerken, daß in diesem Fall der
Richter selbst angeklagt werden kann. Secretan
stimmt ganz Carrard bei, und sagt, gerade dieser Ge,
genstand sey vor einiger Zeit in Frankreich behandelt
und so entschieden worden, wie Carrard es für uns
wünscht. Anderwerth kann diesen Einwendungen
nicht beistimmen, weil die Friedensrichter sonst will,
kührlich handeln könnten, denn wer würde diese selbst
anklagen, und sie gerichtlich verfolgen wollen, wann
sie ungerecht gesprochen hätten; eS wäre ungerecht,
nur die Angelegenheiten der armen Bürger ohne alle
Appellation oder Cassation entscheide« lassen zu wollen;



er stimmt zum §. Cnstvr stimmt Carrard bei, und
denkt, der 8Y. K der Censti-uuon gehe die Friedens
geeichte nichts an, weit diese zur Zeit der Erschaffung
der Constitution noch nicht vorhanden waren. — Der
K wird ausgesirichen und dagegen bestimmt, daß über
diese Urtheile keine Cassation statt haben könne.

Secretan im Nahmen einer Commission legt
folgendes Gutachten vor:

An den Senat.
In Erwägung, auf die Bvthschast des Voklzic-

hungsdirettoriums vom râ April, daß es angemessen ist,
der Verlegenheit vorzubeugen, die bei den Bcrathschla-
gungen des Direktoriums aus einer gleichen Theilung
der Stimmen entspringen könnte.

In Erwägung, daß es hinlänglich ist, die Rechte
des Präsident.« durch Anwendung einer sonst allge-
mein gebräuchlichen Ziegel auf ihn, zu bestimmen, um
dieser Ungemach!.chkelt auszuweichen,

hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit

beschlossen:
Als Znazartikel zu dem Gesetze über die Organi-

farion des Direktoriums.
1. Daß der Präsident des Direktoriums nur die

Entschcldungssiimme hat, wenn sich die andern Mit-
gliedcr m gerader Zahl, und gleichmäßig getheilten
Meinungen befinden.

2. Daß folglich die Vtimmc des Präsidenten nicht
gezählt wird, wenn die andern Mitglieder bei der Bc-
raihschlagimg in ungerader Zabi zugegen sind.

Die Dringlichkeit wird erklärt.
Io mini will, daß wenigstens die Berathungs-

stimme dem Präsident des Direktoriums ertheitt werde.
Secretan bemerkt, daß es hier nur um Abstimmn,-gs
recht zu thun, und folglich Iominis Amrag ü n flüßig
ist. Perighe stimmt Iomini bei, welcher beharret.
Cartier stimmt zum Gutachle» ohne w itcr-i über-
fiüßlgen Beisaz. Secretan beharret, we I das Gut-
achten nur Beisaz zum Organisai« us essz des Du
rektoriums enthält, und Iommis Meinung fch n in
diesem enthalten ist. Das Gutachten wird unverändert
angenommen.

Das Direktorium frägt durch eine Bothschast, wie
es mit den Munizivalbcamten, die ihre Smllen nicht
annehmen, gehalten werden soll.

Billetcr sieht den Fall für bcdmkttch an, und
die Hilfsmittel für sehr schwierig, er fodert saner Ver-
w.is,ig an cine Commission, «schlump f folge. Se-
cret an sagt: es ist sich nicht zu verwundern, daß die
C> unisson vergaß, auf diesen Fall Rnksich-. zu nehmen,
denn me gmubte sie, daß «o wenig P.uriotwmus «wr-
d n-de» sen, und daß es Bürger geben könne, die die
E' re a.là',lagen, von ihren Mitbürgern zu eii'em ss..-

chm Amt gewählt zu werden. Diese traurige Selbst-

sucht muß auch wieder durch Selbstsucht unterdrükt,
und daher eine Geldbuße auf Ausschlagung eines solchen
Rufs des Volks gelegt werden, und lollle dieses nicht
wirksam genug seyn, so müßen selbstsüchtige Bürger
auf eine Art bezeichnet werden, die sie von diesem Bc-
tragen zurnkschrckt.

Escher kann den Grund dieser verfallenden
Schwierigkeit nicht in dem Mangel an Patriousmus noch
in der Selbstsucht der Bürger finden, sondern glaubt,
ihn in den Fehlern unsers Gesetzes zu sehen: hätten
wir bestimmt, was eine Gemeinde ist, so würde nicht
jedes kleine Dörfchen eine eigne Mmnzipalität erschuf-
sen wollen und also auch nicht in Fall kommen, keine
Beamte zu finden; den Bürger, der seiner Gattin und
Kindern Brod schaffen, und bei seinem Berns bleiben
will, statt auf das Gemcinbhaus zu fitze», mit Geld
strafen, kann er nicht billigen, und glaubt, wann wir
das Beispiel gegeben hätten, daß man auch ohne starke
Besoldung eifiig dem Vaterland dienen könne, so wür-
den auch die untern Beamten diesem Beispiel folgen,
da fie hingegen jezt nicht ganz mit Unrecht die Anwcn-
dung der Grundsätze unsrer eignen Vesoldungsbestim-
muiig auch für sich selbst erwarten. Er stimmt der

Verweisung an eine Commisslost bei.

Pellegrini stimmt auch für die Commission,
der es leicht seyn wird, nach den wahren Grundsätzen
der Staatsocrssffung zu bestimmen, daß jeder Bürger
ohne Ausnahme sich dem Dienst des Vaterlands zu
wicdmen, pstichiig ist.

Kilchmann stimmt Eschcm ganz bei, und sin-
dct in der Unbestimmtheit dessen, was eine Gemeinde
ist, eine g'wsse SchulV aller der vorgefallncn Unord-
innigen. Die Bothschaft wird einer Commission zugc-
wiesen, in welche geordnet werden : Secretan, Car-
imintran, Pellegrini, Hämeler und Cartier.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird eine Bitt-

chstst von den Mmiizipa beamtcn der Gemeinde Issr--
lea im Lcman, verlesen, welche begehren, den vicrtge-
wähttcn Bürger Chasseur, statt der beiden erster« zum
Vizepräsident ber Mnniiipalität zu ordnen. Carrard

«will diesem so billigen Begehren entsprechen. Cartier
^ «Hcrt ans tas das Gesez degründrt die Tagesordnung,
Are,ehe angmommm wir"'.

Dav. L: vlcu in Vivis im Lcman, wünscht von
dem Ehpchatz für einen vor der Revolution gemach«, n Haas
befreit z.« werben, oder nach dem Bcispie'anderer Bürger
einigen Nachlaß erhallen zu lönnen. Cartier fodrrt
Tagesordnung. Carrard fodcrcVerw.isung ans Di-
rcktoriuni, weiche angenommen wird.

Das Direktorium lodert schleunige Bestnnmung
über das Schiksal der temausschen Tr> ppen, welche die

rrsten in Hclvcuen o.gan«sirt gewesen sind. Die Both--
sehnst wird der Militärcvmmistwn zugewiesen.



Senat, 17. April.
Präsident: Làthi v. Sol.

Der Beschluß wird verlesen und ange. 01.men,
durch welche den B. Sey wall er, Micg i:d dcs
Senats, und Herzog, Mitglied des gr. R>ths, ein
Urlaub bewilligt wird, um eine Sendung des Vollste-
hungedircktorinms nach Bündren zu übernehmen.

Eben so derjenige der dem B. Aerni, Mtglec
deS gr. Raths, einen Urlaub von einigen Leu en be.

willigt, uin von dem Vollziehnngsdirektormm ein

Sendung in die aufrührerischen Gemeinden der Kau
töne Luzern und Argau anzunehmen.

Eine patriotische Zuschrift der Gemetnde Wifiis-
b rg wird verlesen — und die ehrenvolle Meldung
derselben beschlossen. ^Eine Bsthschast des Direktoriums über die An-
stalten zu V-rproviaiitirung der Schweiz wird verlese».

Der Beschluß welcher die Bittschrift des B.
Severino Jnfermini von Gravesano, Distrikt Lauis,
au das Direktorium verweiset, mit der Einladung auf
tue Notarien von Lauis, die für die andern Notarien
gegebnen Vorschriften anzuwenden — wird znm zwst-
lcnmal verlese«. ^^ ^

Frasca wundert sich, daß auf eine ganz ver-
láumderische Anzeige eines Individuums hin, dieser

Beschluß acfaßr ward; er kennt kein neues Gesez über

die Notarien; wohl aber erklärt die Constitution, daß

die bisherigen Gesetze und Gewohnheiten emswcilcn
beibehalten'werden sollen; als Mitglied des Notarien
tollegiums in Lauis kann er bezeugen, da,; die Bitt-
ftbrsst des B. Jnfermini vcrlaumdcrische Behauptn.!-

gen enthalt und>aß jenes Collegium sehr lobenswerch

eingerichtet ist. Er stimmt zur Verwerfung des Bc-
sàsses. Fornerod ebenfalls; er verlangt dagegen

ein allgemeines Gesez über die Nocanen. A u g u st i n i

s>ie Notariatsstellen sind überaus wich -g und die

^ori'orgen, die in Lauis deswegen genommen werden,
sêbr zwckmassig; man sollte durchaus keine einen Dritt-
mann rerlaumdende Bittschriften, ohne sie diesem ià

...heilt und ihn angehört zu haben, annehmen.

Miltelholzer verwirft den Beschluß ebenfalls.
Er glaubt übrigens, daß Mmistpat-ra-el! und Ge-
richtsftnrc.ber künftig Notarwovcrrtchluugetl übc.nch-

inen, und die Notarien, die mit uuftcr Constitution
unverträglich sind, werden aufgehoben werden..

Kubli kann sich nicht vorstellen, daß der Bitt-
sieller ganz grundlos seine Bittschrift gcichrieben hatte

— aueb lann er Augustini nicht beipflichten, daß man
nicht jedem seine Bittschrift abnehmen sollte; diese

Freiheit ist à der schönsten Fruchte unserer Eonsii-

rnron. -- Mot Mittelholftrn sieht er due Notarien fur
u nnt-e Auswüchse an; da man nicht klar sieht, was
d-'r gr. Rath durch seinen Beschluß sagen will, so

,chlag: er c-ne Cenmiisiio»

Die Commission wird beschlossen; sie besteht ans
den B. Eaglioni, Kubli und Rahn; sie soll
übecmerzen berichten.

Ein Beschluß welcher das Vollziehungsdirekto-
rlum zum Verkauf verschiedener Na ionalgüter in Ge-
maßhcft seiner Bothschaft vom 5. Marz bevollmach-
stgt — wird verlesen.

Fuchs war Mitglied der Commission, auf deren
iln.athen bereits di.ser Beschluß wegen Redaktion^-
chicru verworfen war; er stimmt nun zur u'gesaum-
en Annahme. Aàslin und Fornerod stimmen
inch zur Annahme. Usteri ebenfalls, wenn die Ne-
aktion nun fehlerfrei ist, was ihm nicht ganz klar

vorkommt; übrigens Ware es viel besser und natürls-
ch r gewesen, wenn der gr. Rath, anstatt zu sagen,
die in der Bcthschaft verzeichneten Güter sollen ver-
ka -ft werden, nut Ausnahme folgender n. s. w. — in
semen Beschluß vielmehr das Verzeichnis? derer auf-
genommen hatte, die verkauft werden sollen. Gen?
hard stimmt zur Annahme. Augustini will den

Beschluß an die vorige Commission zu näherer liut r-
suchung zurükweisen. -- Dieß wird beschlossen; sie soll
morgen berichten; an Schwallers Stelle wird Zas-
lmssin dieselbe geordnet.

Fornerod begehrt, der Senat soll durch seinen

Präsidenten demjenigen des gr. Raths den Wunsch
nach einem Gesez über die^ Art des Verkaufs der Na-
lionalgitter, mittheilen lassen.

Dieser Antrag wird angenommen.

Grosser Rath, lg. April.
Viceprâsident: De sloes.

An Verwerth im Namen einer Commission zeigt
an, daß dieselbe den vom Senat vettvo.fnen und ihr
zurükgcwiesnen Beschluß; über die Schrcibtaxen (S.
Republ.Nro. 44.) ni ht andern könne, und daher einzig
vorschlage, diesen Erwágungsgnmd dem ersten Be-
schluß beizufügen: "In Erwägung, daß es zu Be-

„ strcitung der von den Municipalitäten dieser Fèrti-

„ gungcn wegen habenden Auslagen nothwendig und

„ auf der andern Seite in der Billigkeit gegründet ist,
daß auch von deß grössten Kaufen und Tauschen

„ diese Taxen nach dem einmal angenommnen Vcr-

„ haltniß, entrichtet werden :c. »
Dieser Antrag wird mit Dunglichkeitserkl.runz

angenommen.
Anderwerth im Namen der Friedensrichter-

commission, zeigt an, daß die Commission glaube,
einstweilen noch nichts über die Besoldung der Frie-
densrichter vorschlagen zu können, bis die Besoldungen
der übr gen Beamten bestimmt sind.

Cartier wünscht, daß man entscheide, ob die

Friedensrichter nicht auch ihre Urtheile besiegien so!-
icn. Cnsior glaubt, dieses sey userflnßig einstweilen



zn bestimmen. Cartier foderlVertagung semer Frage.
De. Gegenstand wird vertaget.

Esche r in Namen einer Commission/ zeigt an,
daß die fur den öffentlichen Unterricht vom Direktes
rium gestern gefederte öoc>-> Franken, eigentlich dazu
best-mmc seyen, einige össcnmche Erzichungsinstitute
für die Verlornen Zehnten einigermassen zu entschadi
gen, daher die Commission darauf antragt, diesem
Begehren zu Bezahlung einer so gerechten Schuld zu
entsprechen. Ju Ruksicht der gestern berührten Unters
sintzung von Gelehrten durch das Wissenschaftsminis
stect im, ist zu bemerken, daß diese einzig die Verkös
stigung des B. Professor Tralles in Paris angeht, der
auf den Aufruf der frankischen Republik von der hels

vêiischen Regierung dorthin gesandt wurde, um an
der Bestimmung der Maaße und Gewichte zu arbeiten,
und dessen ausgezeichnete Kenntnisse der helvetischen
Nation Ehre machen.

Cartier stimmt dem Antrag der Commission bei,
glaubt aber das Direktorium sollte bei jedem Geldbes
gehren die Vrrwendungsart der begehrten Summe ans
zeigen. Escher glaubt, ein solcher Auftrag an daS
Direktorium ware unserm Gesez über die Organisation
der Finauzm zuwider, indem durch dasselbe das Di-
rcktorium einzig verpflichtet ist, der Gesezgcbung auzus
zeigen, für welchen Zweig der öffentlichen Scaaisocrs
waltung die Summen verwendet werden sollen.

Der Antrag der Commission wird angenommen.
Statt des abwesenden B. Kühn wird Earlier

in die Holzunterstutzungscommission geordnet.

(O-e Fortsetzung folgt).

G r a u b ü n d t e u.

Schreiben der provisorischen Regierung Bund-
tens, m» das yervettsche Vollzteyuugs-
dirttcor.um.

Ehur, den 15. April l/yy.
Bürger Direktoren.

Euer so eb<n eingelangtes Schreiben vom iiten
dieß, hat uns mit innigster Freude erfüllt. So sieht
nun endlich unser theures Vaterland seine immerhin ge-
nährte Wunsche gewahrt! Herrschsucht, Unterdrückung
und V rralherei hatten ftive eine zeitlang gehemmt.
Die grosse, zur Befreiung der Volker und Herstellung
der Menschenrechte von der Vorsehung auserlesene
Natiou, warf ihr Auge aus uns; der unüberwindliche
Held Massena übernahm die Ausführung ihres Wils
lens, und schnell waren wir frei. Dündrens Volk
konnte wieder seine Stimme unbedenklich erheben, und
das erste was es that, war sein Verlangen zu änsseru,
mit der mächtigen helvetischen Republik vereinigt zu

werden, und es ward erhört. Es gehet nun von dem
ihm nahe gewesenen Untergang zur Freiheit und Sichers
heit über, zur ewigen Freiheit und Sicherheit im uns
auflöslich geknüpften Bunde, mit ihren ältesten und
getreuesten, und bisdahin nicht sv engvereinten Buns
besgenosse».

Euch, Bürger Direktoren, und den repräfentirens
den Rathen der helvetischen Nation, sind wir nicht nur
für dieß herzerfreuliche Ereigmß selbst, sondern auch
fur den lauten Beifall, der sich bei der darüber ges
pflogenen Berathung ausgezeichnet, den ànnsten Dank
schuldig, und wir eilen, solchen mit der empfindlichsten
Rührung in euerm Schooße niederzulegen. Wir er5
warten eure Commissarien mit Sehnsucht, uin der
Vereinigung, deren wir gewürdigt worden, ihre volls
standige Richtung zu geben; inzwischen wir unsern
lieben Landsleutcn von dem glüklichen Erfolg unsers
an euch in Erfüllung ihres Willens erlassenen Ansiiu!
nens schleunige Rechenschaft geben, und nicht zweifeln,
selbe werden diese tröstliche Nachricht mit der näms
lichen Seelenwonne von uns empfangen, wie wir von
ruch, und mit Ungeduld dem Augenbük der Umarmung
ihrer helvetischen Brüder entgegen sehen.

Genehmiget, Bürger Direktoren, unsern achtungs--
vollen Gruß.

Unterzeichnet: Sprecher, Präsident.

Für die provisorische Landesregierung, d. Gen. Scki>

Otto.

Die provisorische Lande5regieruug au das
gesamte rhätlscke Volk.

Bürger! Liebe Brüder!
Als vormals der fränkische Resident, B. Florent

Gui ot, der wahre Freund Bundtens — als mehrere
wohlgesinnte und vorsichtige Landsleute, durchglühet
von Vaterlandsliebe, und für dessen Freiheit und Un-
abhängigkett ängstlich besorget, Euch schriftlich und
mündlich wiederholt sagten: „ Es zeige sich im Lande
eine Faktion, die damit umgehe, das Land in fremde
Hände zu spielen, und um dieses zu erwecken, allerlei
grundfalsche Gerüchte verbreite, Bestechungen und se bst
Schreckensmittel brauche! " konntet ihr Euch von die-
ser Wahrheit nicht überzeugen, und ließet Euch vorzu
zu Entschlüssen verleiten, tue diesen Ucbclgesinnten freie
Hände verschafften, ihre verderblichen Absichten durch-
zusetzen. Wir wollen Euch dicßfalls keine Vorwürfe
machen; wir wissen, daß Ihr hintcrgangen, verführt
worden. Wir halten es aber dermalen, da die vcr-
verblichen Plane dieser berüchtigten Landesverräthcc
nun aufgcdekc vor uns liegen, für unsere unumgang-
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